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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2002 §52 Abs5;

BVergG 2006 §19 Abs1;

BVergG 2006 §69 Z1;

BVergG 2006 §69;

1. BVergG 2006 § 19 gültig von 12.07.2013 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.04.2012 bis 11.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.01.2008 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 69 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

1. BVergG 2006 § 69 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Rechtssatz

Nach den Erläuterungen zu § 69 BVergG 2006 darf die Leistungsfähigkeit zwar auch nach den in dieser Bestimmung

genannten Zeitpunkten nicht mehr verloren gehen, doch enthält der Einleitungssatz des § 69 keine Verp;ichtung des

Auftraggebers zu einer ständigen Überprüfung, ob nach den genannten Zeitpunkten die Eignung seitens des

Unternehmers noch vorliegt oder nicht (Hinweis E vom 25. Jänner 2011, 2006/04/0200, mwN). Dies ändert jedoch

nichts daran, dass die Leistungsfähigkeit jedenfalls bis zur Zuschlagserteilung gegeben sein muss (vgl. in diesem Sinne

zu § 52 Abs. 5 BVergG 2002 das E vom 26. September 2005, 2005/04/0021). So ergibt sich bereits aus § 19 Abs. 1

zweiter Satz BVergG 2006, wonach die Vergabe an befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu erfolgen

hat, dass die Eignungsanforderungen auch im Zeitpunkt des Zuschlags erfüllt sein müssen.Nach den Erläuterungen zu

Paragraph 69, BVergG 2006 darf die Leistungsfähigkeit zwar auch nach den in dieser Bestimmung genannten

Zeitpunkten nicht mehr verloren gehen, doch enthält der Einleitungssatz des Paragraph 69, keine Verp;ichtung des

Auftraggebers zu einer ständigen Überprüfung, ob nach den genannten Zeitpunkten die Eignung seitens des

Unternehmers noch vorliegt oder nicht (Hinweis E vom 25. Jänner 2011, 2006/04/0200, mwN). Dies ändert jedoch

nichts daran, dass die Leistungsfähigkeit jedenfalls bis zur Zuschlagserteilung gegeben sein muss vergleiche in diesem

Sinne zu Paragraph 52, Absatz 5, BVergG 2002 das E vom 26. September 2005, 2005/04/0021). So ergibt sich bereits

aus Paragraph 19, Absatz eins, zweiter Satz BVergG 2006, wonach die Vergabe an befugte, leistungsfähige und

zuverlässige Unternehmer zu erfolgen hat, dass die Eignungsanforderungen auch im Zeitpunkt des Zuschlags erfüllt

sein müssen.
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